
 

 

 

 

 

 

COVID-19-HILFEN UND STEUERLICHES WOHLVERHALTEN 

 
 

Die Inanspruchnahme von COVID-19-Förderungen durch Unternehmen hängt von deren steu-

erlichem Wohlverhalten ab. 

 

Unternehmen werden von der Gewährung des Lockdown-Umsatzersatzes II, des Ausfallsbonus und 

weiterer künftiger Förderungen des Bundes aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgeschlossen, 

wenn sie die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen nicht erfüllen. Zu Unrecht erhaltene Förde-

rungen sind verzinst zurückzuzahlen. 

 

Das geforderte Wohlverhalten erfordert: 

In den letzten drei veranlagten Jahren vor Beantragung der Förderung darf kein Missbrauch 

(Umgehung oder Minderung der Abgabenpflicht durch Missbrauch von Formen und Gestaltungs-

möglichkeiten des bürgerlichen Rechts) verwirklicht worden sein, welcher die jeweilige steuerliche 

Bemessungsgrundlage zu mindestens EUR 100.000,00 ändert. 

Das Unternehmen war in den letzten fünf veranlagten Jahren nicht mit einem Betrag von insge-

samt mehr als EUR 100.000,00 vom Abzugsverbot (Einschränkung der Abzugsfähigkeit von Auf-

wendungen für Zinsen oder Lizenzgebühren gegenüber konzernzugehörigen Körperschaften und 

vergleichbaren ausländischen Körperschaften) oder von Hinzurechnungsbesteuerung und Metho-

denwechsel bei Passiveinkünften niedrigbesteuerter Körperschaften betroffen. 

 

Steuerliches Wohlverhalten und damit eine Förderfähigkeit liegt aber insoweit vor, als das Unter-

nehmen bereits bei Abgabe der Körperschaftsteuererklärung für das betreffende Jahr obige Fälle 

offengelegt und den von den Bestimmungen erfassten Betrag hinzugerechnet hat und dieser Betrag 

nicht EUR 500.000,00 übersteigt. Zudem gilt: 

▪ Das Unternehmen darf nicht in einer Steueroase (einem unkooperativen Staat gemäß der EU-

Liste) ansässig sein und darf dort ab dem 01.01.2018 keinen passiven Unternehmensschwer-

punkt haben. 
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▪ Über das Unternehmen oder dessen Organe wurde in den letzten fünf Jahren keine rechtskräf-

tige Finanzstrafe oder Verbandsgeldbuße aufgrund von Vorsatz von mehr als EUR 10.000,00 

verhängt (Ausnahme: Finanzordnungswidrigkeiten). 

 

Das Gesetz trat mit 01.01.2021 in Kraft und bezieht sich ausschließlich auf Förderungen, deren 

Rechtsgrundlage erstmalig nach dem 31.12.2020 erlassen wurde. Für die bis 31.12.2020 bestehen-

den Förderungsinstrumente gilt das Wohlverhaltensgesetz somit nicht, allerdings sind in den jewei-

ligen Förder-Richtlinien teilweise ähnliche Einschränkungen enthalten. 
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